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Wassergesetz 
vom 2. Juli 1982

Die Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft 
in der Deutschen Demokratischen Republik stellt wachsende 
Anforderungen an die rationelle Nutzung und den Schutz der 
Gewässer in allen Bereichen der Gesellschaft zur planmäßigen 
Reproduktion der Wasserressourcen.

Dabei sind die Anstrengungen zu richten auf die stabile 
und qualitätsgerechte Trinkwasserversorgung der Bevölke
rung, die Bereitstellung von Brauchwasser zur Gewährlei
stung des dynamischen Wachstums der Industrieproduktion 
und der Intensivierung der landwirtschaftlichen Produktion, 
die intensive fischwirtschaftliche Nutzung der Gewässer so
wie die Sicherung der Schiffahrt bei hoher volkswirtschaft
licher Effektivität.

Der Hauptweg zur Erfüllung dieser Aufgaben ist die ratio
nelle Wasserverwendung.

Die Verfügbarkeit des Wasserdargebotes und die Leistungs
fähigkeit der wasserwirtschaftlichen Anlagen sind durch die 
komplexe sozialistische Intensivierung, insbesondere durch 
Anwendung von Wissenschaft und Technik, zu erhöhen. Zur 
Deckung des Wasserbedarfes unter allen Bedingungen, zur 
Senkung des Investitionsaufwandes, zur Einsparung von 
Energie und zur Steigerung der Effektivität haben die Was
sernutzer einen entschiedenen Kampf um die rationelle Was
serverwendung, die Senkung der Wasserverluste und die Re
duzierung des Wasserbedarfes zu führen.

Zur Erhaltung der Nutzbarkeit der Gewässer sind die In
standhaltung und der Ausbau, eine ordnungsgemäße Abwas
serbehandlung und der Schutz vor Wasserschadstoffen und 
anderen Beeinträchtigungen zu sichern. Zum Schutz des Le
bens der Bürger, der gesellschaftlichen Produktion sowie des 
sozialistischen und persönlichen Eigentums vor Hochwasser- 
und Eisgefahren ist der Hochwasser- und Küstenschutz zu 
gewährleisten.

Die Möglichkeiten für Sport und Erholung an den Gewäs
sern sind zu erhalten.

Die volkswirtschaftlich entscheidenden wasserwirtschaft
lichen Aufgaben sind zentral zu leiten und zu planen.

Die rationelle Nutzung und der Schutz der Gewässer sind 
Aufgabe aller Staatsorgane, Kombinate und Betriebe und An
liegen aller Bürger und ihrer gesellschaftlichen Organisatio
nen.

Die Volkskammer beschließt daher folgendes Gesetz:

I.
Geltungsbereich

§ 1
(1) Dieses Gesetz gilt für 

— Staatsorgane,


